
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernd Reuther, Frank Sitta,
Torsten Herbst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24626 –

Zustand der Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Zustand der Bahnhöfe und Empfangsgebäude an Bahnstrecken ist für die 
Attraktivität des Schienenverkehrs von besonderer Bedeutung. Durch einen 
ansprechenden baulichen Zustand und eine entsprechende Sauberkeit können 
sie aus Sicht der Fragesteller in erheblichem Maße zur Steigerung der Passa-
gierzahlen auf der Schiene beitragen. Leider sieht die Wirklichkeit an vielen 
Bahnhöfen oft anders aus. Teilweise verschmutzte Bahnhöfe, geringe WLAN-
Verfügbarkeit und eingeschränkte Barrierefreiheit werden dem eigenen An-
spruch der Deutschen Bahn AG (DB AG) als serviceorientiertem Mobilitäts-
dienstleister nicht gerecht. Wenn der Schienenverkehr in Zukunft einen Bei-
trag zur Luftreinhaltung und zur Entlastung des Straßenverkehrs leisten soll, 
sind hier nach Ansicht der Fragesteller erhebliche Anstrengungen erforderlich.

Dazu gehören aus Sicht der Fragesteller unter anderem die zügige Beseitigung 
baulicher Mängel und Verschmutzungen, eine angemessene Bereitstellung von 
Toiletten, der barrierefreie Zugang zur Infrastruktur, die einfache Erreichbar-
keit, die Verfügbarkeit von WLAN, die Bereitstellung von Gewerbeflächen 
sowie die Gewährleistung der Sicherheit aller Reisenden durch Sicherheits-
kräfte oder Polizei.

 1. Wie viele Bahnhöfe und Haltepunkte betreibt die Deutsche Bahn AG 
nach Kenntnis der Bundesregierung in Nordrhein-Westfalen?

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) betreibt sie in Nordrhein-
Westfalen 701 Bahnhöfe und Haltepunkte.

 2. Wie viele und welche Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen 
sind nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1990 stillgelegt worden?

Nach Auskunft der DB AG liegen Daten über Betriebseinschränkungen/Still-
legung erst ab dem Jahr 2000 vor. Für Bahnhöfe und Haltepunkte der DB AG, 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/25583
19. Wahlperiode 21.12.2020

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 21. Dezember 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



bei denen die Betriebsgenehmigungen in Nordrhein-Westfalen eingeschränkt 
sind, wird auf die Anlage 1 verwiesen.*

 3. Plant die DB AG, weitere Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-West-
falen stillzulegen, und wenn ja, welche, und aus welchen Gründen?

 4. Wie viele Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen gelten nach 
Kenntnis der Bundesregierung nicht als uneingeschränkt barrierefrei 
(bitte aufschlüsseln)?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nach Auskunft der DB AG wird auf Initiative des Aufgabenträgers eine Auf-
lassung der Station Kraghammer (rd. 50 Reisende und Besucher täglich) ge-
plant. Als Ersatz ist etwa 800 m entfernt die neue Station Attendorn Biggestau-
damm geplant (prognostiziert rd. 150 Reisende und Besucher täglich).

 5. Welche dieser Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen sollen 
bis 2025 zu einem uneingeschränkt barrierefreien Bahnhof bzw. Halte-
punkt umgebaut werden (bitte aufschlüsseln)?  

Nach Auskunft DB AG erfüllen rund 610 Bahnhöfe und Haltestellen nicht
alle Merkmale der weitreichenden Barrierefreiheit (Infrastrukturkataster 2019, 
Datenstand 30. November 2019).
Es wird auf die Anlage 2 verwiesen.*

 6. Wie viele und welche Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen 
sind seit dem Jahr 2000 modernisiert und saniert worden?  

Es wird auf die Anlage 3 verwiesen.*

 7. Welche Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen sollen nach 
Planung der DB AG im Zeitraum bis 2025 modernisiert bzw. saniert wer-
den?  

Nach Auskunft der DB AG haben an allen Verkehrsstationen innerhalb der letz-
ten 20 Jahre kleinere Modernisierungen und Sanierungen stattgefunden. An 
372 Verkehrsstationen der DB Station&Service AG wurden wesentliche Kom-
ponenten modernisiert und erneuert oder vollständig neu errichtet. Dies umfasst 
auch den Neubau von Stationen.
Es wird auf die Anlage 4 verwiesen.*

 8. Wie viele Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen verfügen 
nach Kenntnis der Bundesregierung über Park&Ride-Flächen?  

Nach Auskunft der DB AG sollen zusätzlich 73 weitere Verkehrsstationen der 
DB Station&Service AG bis 2025 (teil-) modernisiert, erneuert oder vollständig 
neu errichtet werden.
Es wird auf die Anlage 5 verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/25583 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 9. Welcher Anteil der Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen 
verfügt jeweils nicht über

a) einfache Fahrradstellplätze,

b) Fahrradparkhäuser oder eine überdachte Unterstellmöglichkeit,

c) freien WLAN-Zugang für Passagiere,

d) öffentliche Toiletten,

e) einen Anschluss an das örtliche ÖPNV-Netz (ÖPNV = öffentlicher 
Personennahverkehr),

f) wettergeschützte und beheizte Warteräume,

g) eine Servicestelle mit Ansprechpartner für Ticketverkauf und Aus-
künfte?

Die Fragen 9 bis 9g werden gemeinsam beantwortet.
Nach Auskunft der DB AG gibt es an 33 Prozent der Stationen in Nordrhein-
Westfalen keine Fahrradstellplätze. An 67 Prozent der Stationen existieren 
keine Fahrradparkhäuser oder überdachte Unterstellmöglichkeit. Ggf. existieren 
noch Stellplätze im Umfeld der Bahnhöfe, die die Gemeinden zur Verfügung 
stellen, welche weder der DB AG noch der Bundesregierung bekannt sind.
Darüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 auf Bun-
destagsdrucksache 19/16788 verwiesen.
Nach Auskunft der DB AG besteht von den insgesamt 701 Bahnhöfen oder 
Haltepunkten in Nordrhein-Westfalen ein freier WLAN-Zugang bisher an den 
folgenden 24 Bahnhöfen: Aachen Hbf, Bielefeld Hbf, Bochum Hbf, Bonn Hbf, 
Dortmund Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf, Düsseldorf-Flughafen, Essen 
Hbf, Gelsenkirchen Hbf, Hagen Hbf, Hamm Hbf, Horrem, Köln Bonn Flug-
hafen, Köln Hansaring, Köln Hbf, Köln Messe/Deutz, Krefeld Hbf, Mönchen-
gladbach Hbf, Mülheim (Ruhr) Hbf, Münster (Westf.) Hbf, Neuss Hbf, Pader-
born Hbf, und Siegburg/Bonn.
Nach Auskunft der DB AG verfügen 76 Stationen in Nordrhein-Westfalen über 
öffentlich zugängliche Toiletten. An weiteren Bahnhöfen kann es zusätzliche 
WC-Anlagen außerhalb der DB-eigenen Flächen geben, über welche weder die 
Bundesregierung noch die DB AG Kenntnis besitzen.
Nach Auskunft der DB AG besteht an ca. 15 Prozent der Stationen kein An-
schluss an weiteren Öffentlichen Personennahverkehr, hierfür ist der örtliche 
Aufgabenträger zuständig.
Nach Auskunft der DB AG ist an nahezu allen Bahnhöfen wettergeschütztes 
Warten möglich. An etwa 97 Prozent der Bahnhöfe gibt es keine beheizten 
Warteräume. An ca. 86 Prozent der Bahnhöfe existiert keine Servicestelle mit 
Ansprechpartner für Ticketverkäufe und Auskünfte. Ticketverkäufe und Aus-
künfte werden im Regionalverkehr durch die Aufgabenträger bestellt.

10. Wie viele Bahnhofsgebäude in Nordrhein-Westfalen im Eigentum der 
DB AG stehen leer und werden nicht durch Schienenverkehrsangebote 
bedient?

Nach Auskunft der DB AG sind an 364 Stationen der DB Station&Service AG 
in Nordrhein-Westfalen Park&Ride-Flächen verfügbar.
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11. Für welche dieser leerstehenden Bahnhofsgebäude plant die DB AG eine 
weitere Nutzung bzw. Verwendung?

12. Welcher Anteil der Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen 
wird ganzjährig durch Sicherheitspersonal der DB AG oder durch die 
Bundespolizei überwacht?

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nach Auskunft der DB AG steht in Nordrhein-Westfalen kein Empfangsge-
bäude der DB Station&Service AG ohne Schienenverkehrsangebot leer.

13. An welchen Bahnhöfen und Haltepunkten in Nordrhein-Westfalen er-
folgt keine Videoüberwachung der öffentlich zugänglichen Bereiche?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 12 auf Bundestags-
drucksache 19/24519 verwiesen.

14. Wie hat sich die Anzahl der Straftaten an Bahnhöfen und Haltepunkte in 
Nordrhein-Westfalen seit 2010 entwickelt (bitte nach Delikt, Jahr und 
Bahnhof bzw. Haltepunkt aufschlüsseln)?

Die Auswahl der Verkehrsstationen erfolgt durch die DB AG und die Bundes-
polizei für Standorte, an denen Videotechnik auf Grundlage von bestimmten 
Faktoren erforderlich ist.
Die Offenlegung der Informationen könnte nachteilige Auswirkungen für die 
öffentliche Sicherheit haben. Die Bekanntgabe einer Liste mit Bahnhöfen, an 
denen keine Video-überwachung erfolgt, könnte missbraucht werden und dazu 
führen, dass sich potentielle Täter nicht überwachte Bahnhöfe für Straftaten – 
auch terroristische Angriffe – aussuchen. Durch die Abfrage der Informationen 
zu vorhandener Videoüberwachung in jedem einzelnen Land, bekämen potenz-
ielle Täter ggf. über Umwege zudem ein vollständiges Bild der Überwachungs-
situation an Bahnhöfen durch die DB AG, aber auch der Bundespolizei.
Es wird auf die Anlage 6 verwiesen.*
Unter Abwägung zwischen dem parlamentarischen Auskunftsanspruch einer-
seits und dem Schutz der Öffentlichkeit unter Berücksichtigung möglicher 
nachteiliger Auswirkungen auf die Sicherheit an Bahnhöfen, wurde die An-
lage 6 mit den erbetenen Informationen als „VS – Vertraulich“ amtlich geheim-
gehalten eingestuft und der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
übermittelt. Die Antwort der Bundesregierung ist in der Geheimschutzstelle des 
Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheim-
schutzordnung des Deutschen Bundestages eingesehen werden.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/25583 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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15. Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf, um die Sicherheit an Bahn-
höfen und Haltepunkten zu erhöhen, und wenn ja, wie, und mit welchen 
Mitteln?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 14 auf Bundestags-
drucksache 19/24519 auf der Bundestagsdrucksache verwiesen.
Für alle festgestellten Delikte im Bereich der Bundespolizei auf Bahnanlagen 
und in Zügen wird auf die Anlage 7 verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/25583 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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